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Abrechnung transparent
Abnehmbare Hybridversorgung / 
Befund für zahngetragenes Konstruktionselement neben Befund-Nr. 7.7

Die Festzuschuss-Richtlinie Nr. 7 besagt, 
dass ausschließlich für alle mit den Im-
plantaten in Verbindung stehenden Teile 
(Verbindungselemente implantatgetragen, 
Implantataufbauten, die Implantate selbst) 
keine Festzuschüsse ansetzbar sind. Jedoch 
ist die Befund-Nr. 7.7 ansetzbar, wenn die 
Wiederherstellung der Versorgung im 
Vordergrund steht. Diese Festzuschuss-
Richtlinie wird ergänzt durch die Kombi-
nationstabelle, in der die Kombinations-
möglichkeiten der Befunde aufgelistet 
sind (siehe unten). Bei Hybridversorgungen 
(implantat- und zahngetragenen Prothe-
senkonstruktion) gilt: Wenn eine Versor-
gungsnotwendigkeit für den natürlichen 
Zahn besteht, sind die Festzuschüsse für die 
Neuversorgung laut Kombinationstabelle 
ansetzbar. Dies bedeutet, dass im selben 
Kiefer neben der Befund-Nr. 7.7 die Be-
funde für eine Neuversorgung nach den 
Nummern 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 3.2, 4.5, 4.6, 
4.8 und 6.10 kombinierbar sind. 

Barbara Zehetmeier

KZVB-Projektgruppe Abrechnungswissen
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Beispiel 1: In die vorhandene implantatgetragene Prothesenkonstruktion mit Locator Regio 43 
und 42 wird eine Wurzelstiftkappe (Zahn 33) eingearbeitet. Auf Grundlage der Kombinations-
tabelle sind die Befunde nach den Nrn. 7.7 und 4.8 ansetzbar. 

Beispiel 2: In die vorhandene implantatgetragene Prothesenkonstruktion mit Locator Regio 44 
wird eine Wurzelstiftkappe (Zahn 33) eingearbeitet. Die Voraussetzung der Befund-Nr. 4.8 ist 
nicht erfüllt, da kein Restzahnbestand vorliegt. Somit sind für den versorgungsbedürftigen Be-
fund an Zahn 33 auf Grundlage der Kombinationstabelle die Befunde nach den Nrn. 7.7 und 
1.1, 1.5 plus Verblendung ansetzbar. 

Beispiel 3: Bei der vorhandenen Suprakonstruktion wird das Teleskop auf Zahn 23 erneuert 
und in die implantatgetragene Prothesenkonstruktion eingearbeitet. Auf Grundlage der Kom-
binationstabelle sind die Befunde nach den Nrn. 7.7, 4.6 und 4.7 ansetzbar. 
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